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Allgemeine Bedingungen für Rechtsschutz-Versicherung (ARB) 
§ 1 Gegenstand der Versicherung 

1. Die Versicherungs-Gesellschaft gewährt im  Rahmen der nach- 
stehenden Bedingungen Versicherungsschutz für Fälle, in denen zur 
Wahrung rechtlicher Interessen Kostenzahlungen nötig werden,, in 
denen 
a) wegen eines erlittenen Personen-, Sach- oder Vermögensschadens 

auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen 
Inhalts !khadeners.atzansprüche gegenüber Dritten - auch gegen 
Stationierungsstreitkräfte - geltend gemacht werden; 

b) bei fahrlässiger Verletzung von Strafvorschriften eine Verteidigung 
in  einem polizeilichen oder gerichtlichen Strafverfahren oder eine 
Vertretung in  einem Verfahren zur Wiedererlangung eines ent- 
zogenen Führerscheins vor den Verwaltungsbehörden und Ver- 
waltungsgerichten oder eine Vertretung i n  einem Gnadenverfahren 
erfolgt; jedoch unter Ausschluß der Fälle von Kostenzahlungen an 
gegnerische Privat- oder Nebenkläger; 

c) Ansprüche aus Arbeits- oder Dienstverträgen vor Arbeitsgerichten 
verfolgt oder abgewehrt werden; 

d) Ansprüche vor Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit verfolgt werden; 
e) Beratung durch einen Rechtsanwalt auf Gebieten des Privatrechts, 

des Strafrechts und des Sozialrechts im Interesse des Versicherungs- 
nehmers oder seiner Ehefrau oder seiner minderjährigen Kinder 
erfolgt. 

2. Versicherungsschutz wird entsprechend dem Inhalt des Versiche- 
rungsscheines gewährt, als 

I .  Fahrzeug- Rechtsxh utz 
I I .  Fahrer-Rechtsschutz 

I I I .  Allgemeiner Rechtsschutz als 
a) Privat-Rechtsschutz 
b) Berufs-Rechtsschutz 
c) Betriebs-Rechtsschutz 

IV. Unfall-Rechtsschutz 
V. Arbeitsgerichts-Rechtsschutz 

VI. Sozial-Rechtsschutz 
' VII. Beratungs-Rechtsschutz. 

Es erstreckt sich: 
I .  "Fahrzeug-Rechtsschutz" auf solche Fälie, in  denen die in  9 1, 

Ziffer 1 a) und 1 b) genannten Ansprüche und Strafverfahren dem 
Eigentümer, dem Halter, dem Mieter, dem Entleiher, dem Fahrer, dem 
Beifahrer oder den Fahrgästen des i m  Versicherungsschein bezeich- 
neten Fahrzeuges sowie derjenigen Fahrzeuge entstehen, die der Ver- 
sicherungsnehmer selbst als Inhaber einer Kraftfahrzeug-Werkstatt 
oder als Kraftfahrzeughändler z. Z. des Versicherungsfalles, in  Obhut 
oder Gewahrsam hatte. Die Vertretung in  Strafverfahren gemäß 5 1 
Ziff. 1 b ist auf die Verletzung von Verkehrsvorschriften beschränkt. 

I I .  ,,Fahrer-Rechtsschutz" - Fahrer ohne eigenen Wagen - auf solche 
Fälle im Straßenverkehr, in  denen die in  5 1 Ziffer 1 a) und 1 b) 
genannten Ansprüche und Strafverfahren dem Versicherungsnehmer 
beim und infolge von Lenken eines Fahrzeuges im Bundesgebiet und 
in Berlin (West) entstehen. 

I I I .  ,,Allgemeiner Rechtsschutz" auf Fälle im deutschen Bundes- 
gebiet und in Berlin (West), in  denen die in  S 1 Ziff. 1 a) 
genannten Ansprüche entstehen oder wenn wegen einer Anklage 
wegen fahrlässiger Verletzung von Strafvorschriften eine Verteidigung 
in einem polizeilichen oder gerichtlichen Strafverfahren erforderlich 
wird, und zwar mit  der Maßgabe, daß sich die Ansprüche und Straf- 
verfahren bei 
a) ,,Privat-Rechtsschutz" auf Fälle des Privatlebens, also auf Fälle 

außerhalb des gewerblichen und beruflichen Betätigungsgebietes 
beschränken, wobei der Versicherungsnehmer, seine Ehefrau und 
deren im gemeinsamen Haushalt lebenden minderjährigen Kinder 
Versicherungsschutz genießen; 

b) ,,Berufs-Rechtsschutz" auf alle Fälle in Ausübung eines Berufes 
oder Gewerbes beschränken, wenn der Versicherungsnehmer nicht 
mehr als drei Personen beschäftigt, die neben dem Versicherungs- 
nehmer in  den Versicherungsvertrag eingeschlossen sind; 

c) ,,Betriebs-Rechtsschutz" auf alle Fälle beschränken, die mit  dem 
Betrieb oder mit  der Tätigkeit für den Betrieb zusammenhängen. 
l m  Betriebs-Rechtsschutz sind geschützt die Inhaber und gesetz- 
lichen Vertreter des Betriebes sowie alle im Betrieb Beschäftigten 
auch auf ihrem Wege zu und von der Arbeitsstätte. 

Bei ,,Allgemeinem Rechtsschutz" sind die Fälle ausgenommen, die 
dem Versicherungsnehmer oder einem Mitberechtigten als Eigen- 
tümer, Halter, Fahrer (Lenker) eines Kraftfahrzeuges oder eines weder 
vom Versicherungsnehmer noch von einem Mitberechtigten geführten, 
gelenkten, gesteuerten sonstigen Fahrzeuges entstehen. 

IV. ,,Unfall-Rechtsschutz" auf alle Fälle, in  denen Ansprüche im 
deutschen Bundesgebiet und in  Berlin (West) auf Ersatz von Personen-, 
Sach- und Vermögensschaden, die auf einen Unfall des Versicherungs- 
nehmers oder seiner Ehefrau oder eines zu seinem Haushalt gehören- 

den minderjährigen Kindes zurückzuführen sind, verfolgt werden. Als 
Unfall gilt jede Cesundheitsschädigung, die durch ein plötzliches von 
außen auf den Körper wirkendes Ereignis unfreiwillig ausgelöst wird. 
Ausgenommen sind jedoch die Ansprüche, die dem Versicherungs- 
nehmer oder einem Mitberechtigten als Eigentümer, Halter, Fahrer 
(Lenker) eines Kraftfahrzeuges oder eines weder vom Versicherungs- 
nehmer noch von einem Mitberechtigten geführten, gelenkten, ge- 
steuerten sonstigen Fahrzeuges entstehen. 

V. ,,Arbeitsgerichts-Rechtsschutz" auf Fälle, in denen Ansprüche auq 
Arbeits- oder Dienstverträgen vor Arbeitsgerichten des deutsdici, 
Bundesgebietes und Berlin (West) des Versicherungsnehmers verfolgt 
oder solche gegen den Versicherungsnehmer gerichteten Ansprüche 
abgewehrt werden. 

VI. ,,Sozial-Rechtsschutz" auf Fälle, in denen Ansprüche des Ver- 
sicherungsnehmers vor Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit im  Bundes- 
gebiet und in  Berlin (West) verfolgt werden. 

VII. "Beratungs-Rechtsschutz" auf alle Fälle, in denen nur Beratung 
des Versicherungsnehmers gewünscht wird. Die Beratung erfolgt durch 
einen Rechtsanwalt auf irgendeineni Gebiet des deutschen Privatrechts, 
einschl. des Arbeitsrechts, Zivilprozeßrechts, Arbeitsgerichtsrechts, 
des Rechts der freiwilligen Gerichtsbarkeit und der Betätigung eines 
Notars, ferner des Sozialrechts, der Sozialgerichtsbarkeit, des Straf- 
rechts und des Strafprozeßrechts im Interesse des Versicherungs- 
nehmers, seiner Ehefrau oder seiner minderjährigen Kinder. 

Beratungs-Rechtsschutz erstredt sich auf die Gebiete des Verwal- 
tungsrechts und der Verwaltungsgerichtsbarkeit, für die Rechtsschutz- 
versicherungsverträge i m  Rahmen dieser Bedingungen abgeschlossen 
werden können. 

Beratungs-Rechtsschutz erstreckt sich nicht auf das Gebiet des 
Steuerrechts. 

8 2 Leistungen der Versicherungs-Gesellschaft 
1. Für die Leistungen des Versicherers bildet die vereinbarte Ver- 

sicherungssumme die Höchstgrenze bei jedem Schadenereignis. Meh- 
rere zeitlich zusamnienhängevde Schäden aus derselben Ursache 
gelten als ein Schadenereignic. Obersteigen die beanspruchten Leistun- 
gen die vereinbarte Versicherungssumme, so ist  der Versicherer be- 
rditigt ,  s k h  durch Hinterlegxg der Versichcriingsrin:rne >,uii 
weiteren Leistungen zu befreien. 

2. Bei Verfolgung von Ansprüchen entsprechend 5 I übernimmt 
die Versicherungs-Gesellschaft im  Rahmen der Gebührenordnungen 
in  allen Instanzen die gesetzlichen Kosten und Auslagen, die dem 
Versicherungsnehmer durch Inanspruchnahme von Rechtsanwälten 
und Gerichten entstehen, einschließlich der auf diese Kosten und 
Auslagen von Rechtsanwälten oder Gerichten angeforderten Vor- 
schüsse, auch die Kosten und Auslagen der Gegenseite, falls an diese 
nach gerichtlicher Entscheidung Kosten zu erstatten sind. 

3. Bei Verfolgung von Ansprüchen entsprechend 5 1 erstreckt sich 
der Versicherungsschutz auch auf gußergerichtliche Verfahren und 
auf die vom Versicherungsnehmer durch Klage und Widerklage oder 
in  Strafprozessen durch Entschädigungs- oder Bußanträge anhängig 
gemachten Ansprüche. Er erstreckt sich auch auf Arrest und einst- 
weilige Verfügungen sowie auf Beweissicherung, saweit diese vom 
Gericht angeordnet oder durch die Versicherungsgesellschaft geneh- 
migt wird. 

4. Bei Verfolgung von Ansprüchen wird der Versicherungsschutz 
dem Versicherungsnehmer selbst sowie auch den Perbonen gewährt, 
a) die dem Versicherungsnehmer kraft Gesetzes zur Leistung von 

Diensten in seinem Hauswesen oder Gewerbe verpflichtet sind; 
b) die kraft Gesetzes zur Obernahme von Beerdigungskosten des 

Versicherungsnehmers verpflichtet sind; 
c) die dem Versicherungsnehmer gegenüber kraft Gesetzes Anspruch 

auf Unterhalt haben; 
d) die Erben eines für den Versicherungsnehmer entstandenen Ver- 

sicherungsanspruches geworden sind. 
5. Bei einer Verteidigung im Strafverfahren übernimmt die Ver- 

sicherungs-Gesellschaft im  Rahmen der Gebührenordnungen in  allen 
Instanzen alle Kosten, einschließlich Gerichtskosten, die dem Ver- 
sicherungsnehmer entstehen, um sich im Strafverfahren zu verteidigen, 
jedoch mit Ausnahme der Kosten eines gegnerischen Privat- cder 
Nebenklägers. Ferner übernimmt die Versicherungs-Gesellschaft die 
Verfahrens- und Anwaltskosten, die dem Versicherungsnehmer bei 
Durchführung eines Gnadenverfahrens bei Geldstrafen über 500,- DM 
oder bei Freiheitsstrafen oder im Verfaliren zur Wiedererlangung eines 
wegen Verletzungvon Verkehrsvorschriften entzogenen Führerscheines 
entstehen. 

6. Die Versicherungs-Gesellschaft is t  nicht verpflichtet, solche Kosten 
zu tragen, die entstanden sind, bevor sie sich in  einem Versicherungs- 
fall zur Gewährung von Versicherungsleistungen bereit erklärt, es sei 
denn, daß es sich um Kosten gemäß 5 4 Ziff. 4 handelt. 
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